
Unfälle “VOoN Postulanten un Nowvızen
Von Bernward Hegemann oln

Es annn 1imMmMer wieder vorkommen, daß Postulanten und Novizen sich VeLr-

Jetzen, daß S1Ee einen Unfall erleiden. Dieser annn eich: oder
schwer se1n, ETa untier Umständen einer Teil- oder Vollinvalidität
führen Uns beschäftigt 1er nicht die rage, WEeLr TUr die Kosten der eil-
behandlung auftkommen muß, sondern ob der wieder ıal die Welt zurück-
enNnrende Postulant oder Novıze selner sich 1mM OSTULa oder Nov1-
z1at UuS!  en unfallbedingten Invalidität den en 1ın Anspruch neh-
men ann.
Zunächst ist also Iragen, b die Bestimmungen der gesetzli  en Un-
fallversicherung 1er Raum en Nach 41, Abs 1L Ziffer RVÖO be«—
STE Versi'  erungsfreiheit e (jesetzes TUr Mitglieder geistlicher (Gje-
nossenschaf{iten, die siıch AUS überwlilegen relig1o0sen oder sittlichen Be-
weggründen m1t Krankenpi{lege, Unterricht oder anderen gemeinnutzl-
gen Tätigkeiten bes  aftigen, wWwenn ihnen nach der ege ihrer (jemein-
scha lebenslange Versorgung gewährleistet 1st. ach Lauterbach, (ze-
SETZUI! Unfallversicherung, 1963, Sind Ordensleute hinsichtlich ihrer S_
samten Tätigkeit versicherungsfirel. S1e können sich auch nicht Ireiwillig
versichern, weil S1Ee nicht „Unternehmer“ sind. Auf die rage, W1e weıt bei
zeitlichen Proifessen die lebenslängliche Versorgun gewährleistet 1St,
braucht 1er N1C| eingegangen werden. Da Postulanten un! Novızen
NC} Mitglieder der Ordensgenossenschaften SiNd, fallen S1e auch nicht
untfier die Bestimmungen des 341 RV:  O S1e könnten also STens nach

H39 RVO, der den Kreıls der versicherten Personen umschreibt, versiche-
rungspf{flichtig Se1IN. amı ist prüfen, ob die Postulanten un! NovIizen
ın einem Arbeits-, 1enst- oder Lehrverhältnis dem en stehen (S
D39, Abs IL, Nr. Die anderen Nummern dieser Vorschrift SINd weder
direkt noch Nd1ire auf Postulanten oder Novızen anwendbar. OSTUlan-
ten und Novızen verwerten ihre körperliche Arbeitskra nıcht berufs-
mäaßig, 1mMm Dienste Dritter, zwischen ihnen un dem en besteht
eın Arbeitsvertrag, och S1Ind S1e Angestellte oder Beamte des Ordens
Ebenso stehen S1e nicht ın einem Lehrverhältnis Z rden, enn letz-
eres 1st eın besonders geartetes, der Ausbildung dienendes Verhältnis,
das regelmaßig aut vertraglicher Grundlage beruht Es beinhaltet selner
Natur nach e1n Verhältnis persönlicher un! wirtscha  er Abhängigkeit
VO Lehrherrn, der selnerseılits ZUT Ausbildung un Gewährun der Lehr-
lingsvergütung verpifli  et ist. ntier keiner der Trel Gestaltformen des
Ausbildungsverhältnisses: Handwerkslehrling, gewerbli  er un kauf-
männischer ehrling 1st der Postulant oder Novıze einzureihen. Auch

539 Abs 1 Nr. 14, RVO nthaält keinen allgemeinen Grundsatz. nach dem
Lernende grundsätzlich bel ihrer gesamten beruflichen Ausbildung VeI-
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sichert S1Nd. Postulanten un! Novızen unterliegen nıcht der Versicherungs-
pflicht ın der gesetzlichen Unfallversicherung,
Bel diesem Befund ist T  } untersuchen, ob das weiterhin bestehende
Risiko durch eine prıvatrechtliche Versi  erung abgedeckt werden annn
Hlıer ist zunaäachst Testzuhalten, daß das Kloster, wenn vorsätzlich oder
fahrlässig das eben, den KöÖörper, die Gesundheit, die Freiheit, das igen-
Lum oder eın SoONstiges echt e1ınes AÄAnderen widerrechtlich verletzt, Ver-

D  al  e 1ST, dem Anderen den daraus entstehenden Schaden erseizen
S 823 BGB) Das „Kloster“ wird ler als Sacheinheit un:! Personenge-
meinschaft verstanden, Wenn auch wünschenswert 1St, daß der Z1V1l-
re‘ Träager des OSTEers realidentisch m1T der kirchenrechtlichen Fi-
Un WI1e WI1ITr S1e umschrieben aben, 1St, können WIT doch diese
rage ılınal oment beiseite lassen. Denn das Kloster annn aut alle
als eine umschreibbare Institution die auft sich zukommende Scha-
densersatzverpflichtung durch eine Haftpflichtversicherung absiıchern.
ber Was ist annn mıit den Schäden, die Postulanten un Novızen Dritten,
also Nichtordensmitgliedern, zufügen, denn S1Ee Sind noch nıicht Mitglieder
des OSTers Normalerweise wird e1INe Versi  erung den Versi  erungs-
schutz auch qauftf dieses Risiko ausdehnen.
Es edurien also 1U  a noch die Schadensfälle einer Überprüfung, die dem
Kloster aut TUN! selner Verantwortlichkeit angelastet werden können,
die Postulanten un Novızen durch Eigenverschulden herbeigeführ ha-
ben e1 können WITLr den Fall, wenn eın Postulant oder Novize sein
1gentum selbstverantweortlich chädigt, ruhig ausklammern, denn auch
ach den allgemeinen Prinzıplen des kirchlichen Ordensrechtes mußten
diese selbst für den Schaden aufkommen. Wenn WI1Tr VON den 1ler Trel
mögli:  en Schadenstypen, dem selbstverschuldeten Unfall un! dem Um=
fall oder der Sachbeschädigung, füur die das Kloster verantwortlich DE=-
macht wird, ausgehen, können diese Risiken auf verschiedene Weise
abgedeckt werden. KFur die beiden etzten Schadensmöglichkeiten annn
das Kloster eline Haftpflicht abschließen, ann bleibt aber das erstie Risiko
ungede Hier aber liegen vielleicht die größeren Schwierigkeiten. Des-
halb empfiehlt S sich, grundsätzlich {Ur Postulanten un Novızen eline
Unfallversicherung abzuschlieben, deren chutz sich auf E1 Möglich-
keiten erstreckt. Das annn ungedeckte Wagnıs eıner Sachbeschädigung ist
nicht hoch bewerten, weil normalerweise der Postulant oder der No-
1Ze keine großen achgüter VOIN Wert mıiıt 1ın das Kloster nimmt.

Ergänzend annn die Da geste! werden, Wa geschie. wenn Postu-
lanten oder Novizen durch ihre chu: Sachschäden Klostergütern
oder Personenschäden Klosterinsassen verursachen. Hiıer wird aum
das Kloster sich UrC| eiıine spezielle Versi:  erung abschirmen können un
uNnseres Erachtens genugt ]1er der allgemeıiıne Versicherungsschutz, den
das Kloster auft KD seliner ertra erworben hat
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